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§ 1470 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Wo noch keine ordentlichen ö,entlichen Bücher bestehen, oder ein solches Recht denselben nicht einverleibt ist, kann

es der redliche Inhaber erst nach dreyßig Jahren ersitzen.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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